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Neue Zusendungen.
1) Von der Tit. Erziehungsdirektion des Kantons Bern:

Universität Bern, Vorlesungen im Sommersemester 1891.

(2 Exempl.)
Stundenplan für die Studirenden des Lehramtes,

Sommersemester 1891. (2 Exempl.)
2) Von dem Tit. Département de l'instruction publique et des

cultes du canton de Vaud:
Décret et Arrêté concernant la gratuité des fournitures

scolaires.
3) Von Herrn Erziehungsdirektor Dr. Gobat:

Réglemente und Formulare für schriftliche Prüfungen an den

Schulen iu Paris.
4) Von der Tit. Direktion des kantonalen Gewerbemuseums in

Bern :

22. Jahresbericht dieser Anstalt.
5) Von der Tit. Buchhandlung Jent & Gassmann :

Schödler, Buch der Natur. 2 Bde.

Klein, Kosmologische Briefe über die Vergangenheit, Gegenwart

und Zukunft des Weltbaues.
6) Von Herrn Bühler, Lehrer:

Das artige Kind oder Lehre wolanständiger Sitten.
7) Vom Tit. Musée pédagogique St-Pétersbourg:

Hactabjiekie pr. 1890.

8) Vom Tit. Bureau of Education, Washington:
Willis G. Clark, History of Education in Alabama, 1702

bis 1889.

Cajory, The Teaching and History of Mathematica in the
United States.

Die Schulzeit in den schweizerischen
Primarschulen.

Die Opposition gegen den bernischen Primarschul-
gesezentwurf, welche früher eine ganze Keihe von

Bestimmungen bekämpfte, z. B. Abschaffung des Schulinspek-

torats, Einführung des abteilungsweisen Unterrichts, hat
einen konzentrirten Rükzug angetreten, nachdem die

Eegierung einstimmig und die grossrätliche Kommission mit
Mehrheit den Entwurf zu dem ihrigen gemacht. Die

Opposition einigte sich offenbar (es ist zwar nichts von
den Sizungen in die Öffentlichkeit gedrungen, aber man
merkt es aus dem planmässigen Vorgehen in fast allen

Landesteilen), den Kampf bei den Bestimmungen über die

Schulzeit aufzunehmen. "Während die einen von Berük-

sicbtigung der Einrichtungen in andern Kantonen nichts
wissen wollen und die Analogien mit andern Kantonen
nicht gelten lassen, finden andere, solchen Vergleichungen
sei nicht aller Wert abzusprechen. In der Tat ist der

Kanton Bern nicht ein chinesisches Reich, welches lange
Zeit allen Verkehr mit den andern Ländern absperrte,
weil es sich selbst zu genügen glaubte. Auch sind die

Verhältnisse im Kanton Bern nicht so grundverschieden
von denjenigen anderer Kantone, wie die Opposition es

ausmalt. Es ist merkwürdig, wie die gleichen Männer,
welche sonst für eine Zentralisation der schweizerischen



— 22 —

Primarschulen auftreten, nun plözlich finden, der Kanton
Bern nehme wegen Bodengestalt und Volkscharakter eine

ganz exzeptionelle Stellung ein.

Innerhalb der be misch en Kantonsgrenzen
erheben sich nun gewaltige Gebirgsmassen mit weiten
und schreklichen Schulwegen und die Kinder innerhalb
der bernischen Kantonsgrenzen entwikeln sich
langsamer als die Eskimos ete. Jenseits der bernischen Grenzen
aber ist Land und Volk ganz anders! Merkwürdigerweise
glauben das auch sonst gescheite Leute, weil es ihnen
schmeichelt, dass der Kanton Bern etwas ganz
Ausserordentliches sei. Für Leute, die sich solchen Illusionen
hingeben, nüzen natürlich die Erfahrungen nichts, die man
in andern Kantonen macht.

Pür solche ist auch die nachfolgende Zusammenstellung

der gesezlichen Bestimmungen nicht berechnet.
Bei der Schulzeit ist nicht einzig und allein die Zahl

der Schuljahre massgebend, sondern die Anwesenheit
der Schüler ist wichtiger. Es fragt sich also: Ist das

Obligatorium ein vollständiges oder bloss 5/e oder 2k?
Forner ist die richtige Verteilung der Schulzeit ebenso

wichtig : Eine Anhäufung täglicher Unterrichtsstunden ist
nicht nur nuzlos, sondern schädlich, besonders auf der
Unterstufe. Halbjährige Ferien kann man auch nicht zu
den Vorzügen einer Schulorganisation rechnen.

Diese Verhältnisse sind nach den Kantonen so

verschieden und so mannigfaltig, dass eine bloss tabellarische
Darstellung nicht genügt.

1. Zürich. Schulgesez von 1859.

Eintritt: Diejenigen Kinder, welche bis 1. Mai das

6. Altersjahr zurükgelegt haben. § 54.

Schuljahre: 6 Jahre Alltagsschule. § 58.
3 » Ergänzungsschule.

» 4 • Singschule vom 12. Jahre an.
Schulwochen per Jahr: 44.
Schulstunden per Woche:

1. Schuljahr: 18 — 20 Stunden Alltagsschule.
2.— 3. > 21—24
4.— 6. » 24—27
7.— 9. » 8 » Ergänzungsschule.
7.—10. » 1 Stunde Singschule.

Minimum der Schulstunden : 7040.
Schulbesuch: Die Schüler sind zu einem beständigen

und lükenlosen Schulbesuch angehalten.

2. Bern. Schulgesez von 1870.

Eintritt : Diejenigen Kinder, welche bis und mit dem

31. März das 6. Altersjahr zurükgelegt haben.

Schuljahre: 9.

Schulwochen : 32.

Schulstunden per Woche :

1. —3. Schuljahr: im Sommer 18—24 Stunden.

» Winter 24 — 30

4.—9. » » Sommer 18

» Winter 27—33 »

Minimum der jährlichen Schulstunden: 846.
Im ganzen 9 X 846 Schulstunden 7614 Stunden.
1k der Schulzeit ist nicht obligatorisch (§ 8).

3. Luzern. Schulgesez von 1879.

Eintritt: Diejenigen Kinder, welche am 1. Montag
im Mai das 7. Altersjahr zurükgelegt haben, müssen;

diejenigen, welche das 6. Altersjahr zurükgelegt haben,

dürfen die Schule besuchen. Schuljahre entweder:
A. 1 Sommerkurs, 3 Jahreskurse und 3 Winterkurse

(§ 8). Der Sommerkurs 18 Wochen, die Winterkurse

22 Wochen.

18 -f 3 X 40 r 3 X 22 — 204 Wochen à 20

Stunden 4080 Stunden, mit Ausschluss von Turn- und

Eeligionsunterricht (§ 8) oder

B. Schuljahre: 6.

Schulwochen: 40. (§ 9.)
Schulstunden per Woche: 20—25.

Minimum der jährlichen Schulstunden: 40 X 20

800, mit Ausschluss des Turnens und des Eeligions-

unterrichts.
Im ganzen: 6 X 800 4800 Stunden.

Nachher obligatorische Fortbildungsschule von 40

halben Tagen per Jahr bis zum erfüllten 16. Jahr.

(Fortsezung folgt.)

Urteile unserer Fachmänner.

Übungsmaterial für den Unterricht in der Har¬

monielehre, bearbeitet von Adolf Brenner. Freising,

Franz Paul Datterer.

Vorliegendes treffliche Büehlein empfiehlt sich durch

sich selbst; es sind instruktive Übungen zum Aussezen

des Generalbasses darin enthalten, welche wol jeden

Schüler dahin bringen werden, dass er mit Leichtigkeit
bezifferte Bässe aussezen und richtig abspielen wird.

Bern, den 27. Januar 1891.
Karl Hess, Organist.

Erwiderung an die Herren Chr. Eschbacher
und Zwicky.

Von F. Möschlin, Lehrer in Basel.

Um die Spalten dieses Blattes nicht zu sehr in

Anspruch zu nehmen, will ich den Herren Chr. Eschbacher

und Zwicky nur eine kurze Erwiderung schreiben und,

ohne mich auf Pestalozzi zu berufen, nur einige Momente

aus der Schule der Gegenwart betonen.

1. Es ist ein humaner «Zug» unserer Zeit, sich

namentlich der schwächern Schüler anzunehmen, ihnen

den Unterricht so anschaulich als möglich zu machen.

Ob meine Zählrahme, die immer an der Wand hängt und

von Lehrer und Schüler immer und immer schnell benüzt

werden kann, bessere Dienste leistet, als. der zerlegbare

Würfel, das mag der Leser beurteilen. 2. Herr
Schulinspektor Dr. Largiadèr in Basel schrieb vor nicht langer

Zeit, dass die Schüler die Gegenstände nicht nur ansehen,

sondern auch in die Hände nehmen sollen. Die Übung
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